
BV/2019/147
Informationsvorlage
öffentlich

Entwicklung Leitbild
Organisationseinheit:
Bauamt

Datum:
05.11.2019

Bearbeitung:
Jana Schmidt

Verfasser:

Beratungsfolge
Datum Gremium Zuständigkeit

Sachverhalt
Bei der Auftaktveranstaltung zur Erstellung des Flächennutzungsplanes am 
01.10.2019 wurde vom Planungsbüro Stadt- und Regionalplanung angeraten, sich 
mit dem Thema „Entwicklung Leitbild“ auseinanderzusetzen. 

Was bedeutet eigentlich der Begriff „Leitbild“?
Leitbilder für Stadtentwicklung sind Projektionen in die Zukunft; mit Leitbildern 
werden Zielvorstellungen und Handlungsprinzipien formuliert, ohne Endzustände 
vorzugeben. Leitbilder übernehmen als informelles Instrument Orientierungs-, 
Koordinierungs- und Motivierungsfunktionen. Dabei ist der Begriffsteil „Bild“ als 
Appell für Anschaulichkeit zu verstehen, was aber nicht konkrete Bildhaftigkeit 
nach sich ziehen muss.
(Quelle: Akademie für Raumforschung und Landesplanung)

Folgende Bereiche sollten dabei betrachtet werden:
- Wohnbauflächen
- Flächen für gewerbliche Nutzung
- Soziale und sonstige Infrastruktur
- Landschaft / Natur
- Tourismus
- Verkehr

Anlage/n
Keine
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